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Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 

tiber den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 20. M~rz 1973, 

betre.lfend ein Bundesgesetz, mit dem das Schieß- und Sprengmittel

gesetz geindert wird (Schieß- und Sprengmittelgesetz-Novelle 1973) 

Das Schieß- und Sprengmittelgese'tz sieht als Voraussetzung 

fj_r die Verleihung der Befugnis zur Erzeugung von Schieß- und 

Sp11sngmitteln sowie zum Handel mit diesen unter anderem die Eigen

ber8chtig:mg des Bevlerbers vor. Auf Grund der mit 1. Juli 1973 
wirksam werdenden Herabsetzung des Großjährigkeitsalters h~tte 
eine Un'7811 änderte \1eitergeltung des genannten Gesetzes zur Folge, 

daß ab 1. Juli 1973 die Aufnahme der im SchieB- und Sprengmitte1-
g;esetz gere[';elten Tätigkeiten grundsätzlich schon durch Personen 
in Betracht käme, die das 19. Lebensjahr vollendet haben. Der vor
liegende Gesetzesbeschluß schlägt nun aus siCherheitspOlizeilichen 

Gründen vor, daß an dem Mindestalter von 21 Jahren fi~ die Ver

leihL:.ng der Erzeugungsbefugnis und der Verschleißbefugnis festge
gehalten werden soll. 

Der Ausschuß fl..1r Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten hat 

die gegenst~ndliche Vorlage in seiner Sitzung vom 27. M~rz 1973 

in Verhandlung genommen und einstim..."'Ilig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen'Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß für Ver
fassungs- und Rechtsangelegenheiten somit den Antrag, der Bundesrat 
wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 20. März 1973; 
-betreffend ell1 Bundesgesetz, mit dem das SchieB- und Sprengrnittel

gesetz ge~ndert wird (SchieB- und Sprengrnittelgesetz-Novelle 1973), 

~ird kein Einspruch erhoben. 

Wien, am 27. März 1973 

Dr. Jolanda 0 f f e n b eck 
Berichterstatter 

Dr. F ruh s tor f e r 
Obmarm 
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